
Aufhebung des Bebauungsplans 

„Serrostraße“ einschließlich seiner drei 
Änderungen

A) Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange

B) Aufhebungsbeschluss
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Geltungsbereich
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Überlagerung Geltungsbereiche

15.12.2022



Stadtplanungsamt 4

A) Ergebnis der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange

1. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB

Im Beteiligungszeitraum sind keine Stellungnahmen aus der 
Öffentlichkeit eingegangen.
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2. Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 4 Abs. 2 BauGB

Beteiligte Träger öffentl. Belange und Behörden: 29

Eingegangene Stellungnahmen: 12

Davon abwägungsrelevante Stellungnahmen: 0
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Beschluss

Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird empfohlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Aufhebung des Bebauungsplans „Serrostraße“ einschließlich 
seiner drei Änderungen wird gemäß Plan des Stadtplanungsamtes 
vom 15.12.2022 als Satzung beschlossen. Die Begründung mit 
Anlagen wird den Planunterlagen beigefügt.

B) Aufhebungsbeschluss
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